
ich jetzt sagen muß. Meines Wissens ist hier in der 
Vorlage ein Beschluß nicht veröffentlicht, der neulich 
im Geschäftsordnungsausschuß gefaßt worden ist. Dort 
hieß nämlich nach meinen Notizen die Fassung des 
zweiten Abschnitts: „Er hält die Ordnung in den 
Sitzungen aufrecht und hat jeden, der den Gang der 
Verhandlung .stört, von ihrem Gegenstand abweicht, 
beleidigende Ausdrücke gebraucht oder in sonstiger 
Weise der Geschäftsordnung entgegenhandelt, zu e r - 
m a h n e n ,  z u  w a r n e n ,  zu rügen oder zur Sache oder 
zur Ordnung zu rufen.“ Diese Änderung ist auf meinen 
eigenen Antrag vorgenommen worden, weil es mir zu 
weit zu gehen schien, einen Abgeordneten, der vom 
Gegenstand der Verhandlung abweicht, nun gleich 
„rügen“ zu müssen, was die mildeste Form sein soll, 
und der Ausschuß hat dem zugestimmt. Ist das richtig, 
Herr Vorsitzender?

(Abg. Dr. Liebler: Ja!)
— Ich bitte also, diese beiden Worte einzufügen.

6. Die nächste Änderung, die ich notiert hatte und 
die wohl auch nicht verlesen wurde, betrifft § 41. Hier 
soll das Wort „ablesen“ gestrichen werden, das hinter 
„§ 41“ steht. Ich glaube, es ist nicht notwendig, daß 
man das ausdrücklich in eine besondere Überschrift 
hineinbringt.

7. Im § 53 sind in der Überschrift die Worte „und 
Bücherei“ zu streichen, so daß es nur heißt „Archiv der 
Volkskammer“.

(Abg. Rohner: Noch § 42!)
— Nein, 42 ist nicht geändert.

(Abg. Rohner: Doch, es soll heißen: „Der Antrag 
auf Schluß der Beratung wird nicht begründet“. 
Die Worte „nur auf Beschluß der Volkskammer“ 
müssen wegfallen!)

„Der Antrag auf Schluß der Beratung wird nicht be
gründet“ —

(Abg. Reinwarth: Zur Geschäftsordnung!)
— Ich bin mitten im Satz und muß diesen Satz zu Ende 
führen. Dann gebe ich das Wort zur Geschäftsordnung.
— „Der Antrag auf Schluß der Beratung“ — so soll 
der Satz lauten, hat eben Herr Abgeordneter Rohner 
festgestellt •— „wird nicht begründet.“ Ist das richtig?

(Abg. Lehmann: Nein!)

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Lehmann.

Abg. Lehmann (SED), Berichterstatter:

Das ist ein Mißverständnis von mir. Es ist tatsächlich 
ein solches Kompromiß geschlossen worden. Vielleicht 
ist der Satz nicht ganz verständlich, aber wenn man 
ihn mehrmals liest, wird er verständlich.

(Heiterkeit)
Es soll eine Begründung nur erfolgen, wenn die Volks
kammer es beschließt: das ist der Sinn der Sache. Es 
ist nicht ganz glücklich formuliert.

Präsident Dieckmann:
Wollen wir es vielleicht so fassen: „Der Antrag auf 

Schluß der Beratung wird nur begründet, wenn die 
Volkskammer es beschließt.“? Einverstanden, Herr 
Kollege Rohner?

(Abg. Rohner: Jawohl!)
Ich bitte, das in diesem Sinne zu vermerken.

Wir fahren jetzt fort. Das Wort zur Geschäftsordnung
hat--------- - —

(Abg. Reinwarth: Das hat sich mit dieser Klar
stellung erledigt!)

Weitere Anregungen liegen bei mir nicht vor. Ist 
irgend etwas übersehen worden, was bei der Fülle der 
Anregungen denkbar wäre? — Das ist nicht der Fall.

Dann kommen wir zur Abstimmung über die gesamte 
Drucksache Nr. 27. Wer dieser Vorlage mit den vor
genommenen Änderungen, die eben bekanntgegeben sind 
und gegen die Einspruch nicht erhoben ist, seine Zu
stimmung und gleichzeitig dem Präsidenten die Ermäch
tigung geben will, Änderungen der vorhin erwähnten 
Art vorzunehmen, falls es sich um sachliche Fehler 
handelt, den bitte ich, die Hand zu erheben. — Ich 
danke. Wer will gegen die Geschäftsordnung stimmen, 
— sich der Stimme enthalten? — Auch die Geschäfts
ordnung unseres Parlaments ist einstimmig angenom
men worden, was ich mit großer Befriedigung fest
stellen darf.

Meine Damen und Herren! Dieses Werk, das hier 
eben zu Ende geführt worden ist, ist keine rein formale 
Angelegenheit, sondern dieser Geschäftsordnung unserer 
Provisorischen Volkskammer kommt ohne Zweifel auch 
eine nicht geringe politische Bedeutung zu. Wenn Sie 
sie im einzelnen einmal durcharbeiten, werden Sie 
u. a., um nur dies hervorzuheben, finden, daß wir glau
ben, in unserer demokratischen Entwicklung bereits so 
weit gediehen zu sein, daß wir auf alle möglichen 
Strafmaßnahmen, wie sie in früheren Parlamenten 
üblich gewesen sind zur Aufrechterhaltung der Ord
nung und Disziplin, durchaus verzichten können. So 
enthält diese Geschäftsordnung noch manches, was das 
Zutrauen der Volkskammer selbst zu den von ihr zu 
entwickelnden neuen Methoden bestätigt. Ich hoffe, daß 
auch die Geschäftsordnung ein wichtiges Instrument 
sein wird und sich als solches erweisen wird, um unsere 
Zusammenarbeit zu fördern.

Bevor wir auseinandergehen, wiederhole ich noch 
einmal, daß als nächster Plenarsitzungstag der 18. Ja
nuar 1950 in Aussicht genommen ist, daß wir uns aber 
vorher zusammenfinden zu der feierlichen Sitzung 
anläßlich des 70. Geburtstages von Generalissimus Stalin 
am 21. Dezember dieses Jahres. Da wir uns also vorher 
noch einmal sehen, brauche ich Sie nicht, was ich sonst 
getan haben würde, mit den besten Weihnachts
wünschen zu entlassen. Ich bitte, daß die Abgeordneten 
der Volkskammer sich am 21. vollzählig zusammen mit 
der Länderkammer und der Regierung zu der feier
lichen Sitzung zusammenfinden.

Die Sitzung ist geschlossen.
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